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20. Gesetz: D.ienstrecht der Vertragsbediensteten der Gemeinde \V'ien (Vettragsbcdi~tetenordnung 1979 -
VBO 1979). 

10. 

Gesetz vom 2. April 1979 über das 
Dienstrecht der Vertragsbediensteten der 
Gemeinde Wien (Vertragsbediensteten-

ordnung 1979 - VBO 1979) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Allgemeine Bestimmungen 

An\vendungs bereich 

§ 1. (1) Dieses Gesetz findet, soweit im Abs. 2 
nicht anderes bestimmt ist, auf Personen Anwen
dung, die in einem durch Vertrag begründeten 
Dienstverhälrnis zur Gemeinde Wten stehen 
(Vertragsbedienstete). 

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf 

1. die Personenlauf die dasfiausbesorgergcsetz, 
BGBI. Nr. 16/1970, oder das Gehalts
kassengesetz 1959, BGB!. Kr. 254, Anwen
dung finden; 

2. die im Art. 14 Abs. 2 und im Art. 14 a 
Abs. 2 lit. e und Abs. 3 lit. b B-VG genannten 
Lehrer und Erzieher; 

3. die Lehrer der Musiklehranstalten der 
Stadt Wien; 

4. die Bediensteten des Landwirtschaftsbe
triebes; 

5. die Forstarbeiter des Forstwirtschaftsbe-
triebes; 

6. die Bäckereiarbeiter; 

7. die Aushilfs- und Saisonbediensteten; 

8. die teilbeschäftigten _,,i\ufseher in den Museen; 

9. die Lehrlinge. 

(2) Der Dienstvertrag hat jedenfalls zu ent
halten 

1. \Vann das Dienstverhältnis beginnt, 
2. ob das Dienstverhältnis auf Probe, auf 

bestimmte Zeit oder auf unbestimtnte Zeit 
eingegangen \Vird~ 

3. welcher Bediensteten- und Verwendungs
gruppe der Vertragsbedienstete angehört, 

4. ob der Vertragsbedienstete während der 
vollen wöchentlichen (monatlichen) Arbeits
zeit oder während eines Teil es derselben 
beschäftigt werden soll (Vollbeschäftigung 
oder Teilbeschäftigung), 

5. ob und innerhalb welcher Frist der Vertrags
bedienstete eine Dienstprüfung ab.zulegen 
hat. 

(3) Das Dienstverhältnis gilt dann als auf 
bestimmte Zeit eingegru:igen, wenn es von 
vornherein auf die Besorgung einer bestimmten, 
zeitlich begrenzten Arbeit oder a.uf eine kalender
mhllig bestimmte Zeit abgestellt ist. Ein Dienst
verhältnis auf Probe kann nur für die Höchst
dauer von einem lvfona.t eingegangen werden. 

( 4) Ein Dienstverhältnis, das auf bestimmte 
Zeit eingegangen worden ist, kann nur einmal 
auf bestimmte Zeit, und zwar höchstens um 
ein Jahr, verlängert werden;. dies gilt nicht, 
wenn das Dienstverhältnis auch der gesetzlich 
vorgeschriebenen „l\.usbildung zum Erwerb einer 
Berufsberechtigung dient. Wird das Dienstver
hältnis über den V erlangerungszeitraum hinaus 
fortgesetzt~ so wird es von da ab so angesehen, 
wie wenn es von Anfang an auf unbestimmte 
Zeit eingegangen worden wäre. 

(5) li.nderungen des Dienstvertrages, welche 
die Erhöhung des Monatsbezuges des Vertrags
bediensteten bewirken, bedürfen nicht der Schritt
lichkeit. 

Angelobung 

Dienstvertrag § 3. Der Vertragsbedienstete hat zu geloben, 
daß er die Gesetze der Republik Österreich 

§ 2. (1) Der Dienstvertrag ist schriftlich aus- und des Landes Wien befolgen und alle sich 
zufertigen und von beiden Vertragsteilen zu aus seinem Dienstverhältnis ergebenden Pflichten 
unterschreiben. , treu und ge\vissenhaft erfüllen wird. 
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